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Kurzarbeitsbonus 
 
Betriebe, die im März 2021 in Kurzarbeit sind 
und seit November 2020 durchgehend aufgrund 
der Schutzmaßnahmenverordnungen des 
BMSGPK geschlossen waren (von allfälligem 
Take-away oder Lieferservice abgesehen), ha-
ben die Möglichkeit, für sich und ihre Mitarbeiter 
einen „Kurzarbeitsbonus“ in Anspruch zu neh-
men.  
Der „Kurzarbeitsbonus“ ist eine einmalige Förde-
rung, die einerseits den Betrieben die Mehrkosten 
dafür ausgleichen soll, dass während Kurzarbeit 
trotz reduzierter Arbeitszeit volle Urlaubsansprüche 
entstehen, andererseits soll den Mitarbeitern u.a. 
der durch den Lockdown entstehende Trinkgeldaus-
fall ausgeglichen werden.  

Die Anwendung des „Kurzarbeitsbonus“ beruht auf 
Freiwilligkeit, d.h. jeder Betrieb kann selbst ent-
scheiden, ob der diese Möglichkeit nutzen möchte 
oder nicht. 

In Betracht kommen Betriebe mit folgender ÖNACE 
2008-Klassifikation: 

 49.39-9 sonstige Personenbeförderung im 
Landverkehr a.n.g. (ohne Seilbahnwirtschaft) 

 50.3 Personenbeförderung in der Binnenschiff-
fahrt 

 55 Beherbergung 
 56 Gaststätten 
 59.14 Kinos 
 79.90-1 Reise- und Fremdenführer 
 82.30 Messe-, Ausstellungs- und Kongressver-

anstalter 
 85.51 Sport- und Freizeitunterricht 
 85.52 Kulturunterricht 

 90 kreative, künstlerische und unterhaltende 
Tätigkeiten 

 92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 
 93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, 

der Unterhaltung und der Erholung 
 96.04-9 Saunas, Solarien, Dampfbäder etc. 

(Solarien, Saunas, Bäder a.n.g) 

Der Kurzarbeitsbonus wird sinnvollerweise für jene 
Beschäftigten in Anspruch genommen, deren Ar-
beitszeit aufgrund von Kurzarbeit auch im März 
2021 deutlich reduziert ist (in der Regel mehr als 
50%). Wenn mehr gearbeitet wurde, deckt der 
Kurzarbeitsbonus unter Umständen nicht einmal die 
Mehrkosten für das erhöhte Entgelt der Arbeitneh-
mer ab. 

Die Umsetzung des Kurzarbeitsbonus erfolgt durch 
das Zusammenwirken zweier „Hebel“: 

1. In der Gehalts-/Lohnabrechnung für März 2021 
wird (ggf. im Wege einer Rollung) das laut KUA-
Tabelle gebührende Mindestbruttoentgelt aus-
sertourlich erhöht, und zwar  

 um € 300 (bei einem Bruttoentgelt während 
Kurzarbeit unter € 1.700) bzw. 

 um € 350 (bei einem Bruttoentgelt während 
Kurzarbeit ab € 1.700). 

2. In der AMS-Abrechnung für März 2021 wird die 
Bemessungsgrundlage (Brutto vor Kurzarbeit) 
außertourlich um € 950 erhöht. 

Durch die Kombination dieser beiden Maßnahmen 
sollen in etwa die politisch vorgegebenen Nettobe-
träge (€ 175 netto für den Arbeitnehmer, € 827 netto 
für den Arbeitgeber) erreicht werden. Je nach Aus-
maß des Arbeitszeitausfalls können sich aber be-
tragliche Abweichungen ergeben. 
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Mitarbeiterentsendungen nach Großbritannien 
 
Das von der EU und Großbritannien für die Zeit 
nach dem Brexit abgeschlossene Handelsab-
kommen enthält Regelungen hinsichtlich der 
Ansprüche von Personen, die sich vorüberge-
hend in der EU oder Großbritannien aufhalten, 
dorthin ziehen oder dort arbeiten. 
Durch dieses Abkommen soll vermieden werden, 
dass eine Person doppelte Sozialversicherungsbei-
träge zahlt oder dass sie keinen Sozialversiche-
rungsschutz hat.  

Erfreulicherweise übernimmt das Protokoll zur Ko-
ordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit im 
Wesentlichen die bisher innerhalb der EU geltenden 
Vorschriften, weshalb die Sozialversicherungsträger 
weiterhin das Unionsrecht anwenden können, als 
wäre Großbritannien noch ein Mitgliedstaat. 

Für Personen, die bereits vor 31.12.2020 in Großbri-
tannien eine Beschäftigung ausüben und die den 
Rechtsvorschriften eines EU-Mitgliedstaates unter-
liegen, gelten die EU-Regelungen auch weiterhin. 
Das A1-Formular ist für diese Personen somit wie 
bisher gültig. 

Beschäftigungen nach dem 31.12.2020 
Für Beschäftigungen, die nach dem 31.12.2020 
beginnen, unterliegen Personen den Rechtsvor-
schriften nur eines Staates, wobei grundsätzlich die 
Rechtsvorschriften des Beschäftigungsstaates zur 
Anwendung kommen. Davon abweichend sieht das 
Abkommen folgende Ausnahme für vorübergehende 

Arbeitsleistungen in einem anderen Land (Entsen-
dungen) vor, wobei diese Regelung den bereits 
bisher gültigen Bestimmungen bei Entsendungen 
entspricht:  

Eine Person, die in einem Staat für Rechnung eines 
Arbeitgebers, der gewöhnlich dort tätig ist, eine 
Beschäftigung ausübt und die von diesem Arbeitge-
ber in einen anderen Staat entsandt wird, um dort 
eine Arbeit für dessen Rechnung auszuführen, un-
terliegt weiterhin den Rechtsvorschriften des ersten 
Staates, sofern  

 die voraussichtliche Dauer dieser Arbeit 24 Mo-
nate nicht überschreitet und  

 diese Person nicht einen anderen entsandten 
Arbeitnehmer ersetzt.  

Wird die Beschäftigung in zwei oder mehr Staaten 
ausgeübt, gilt wie bisher: Der Beschäftigte unterliegt 
den Rechtsvorschriften des Wohnsitzstaates, wenn 
dort der wesentliche Teil der Tätigkeit ausgeübt 
wird. Die Rechtsvorschriften des Wohnsitzstaates 
gelten auch dann, wenn die Person für mehrere 
Arbeitgeber arbeitet und diese in verschiedenen 
Staaten registriert sind. Sonst gelten die Rechtsvor-
schriften des Staates, in dem der Arbeitgeber sei-
nen Sitz hat.  

Dieses „Protokoll über die Koordinierung der sozia-
len Sicherheit“ gilt für die Dauer von 15 Jahren nach 
Inkrafttreten des Handels- und Kooperationsab-
kommens. 

 
 

Wertminderung einer Immobilie – Teilwertabschreibung  
 
Eine Teilwertabschreibung wird steuerlich nur 
unter bestimmten Voraussetzungen anerkannt. 
In einem aktuellen Erkenntnis hat das Bundesfi-
nanzgericht (BFG) eine für den Steuerpflichtigen 
durchaus positive Entscheidung getroffen. 
Aus ertragsteuerlicher Sicht sind bei Gebäuden im 
Betriebsvermögen die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten gleichmäßig verteilt auf die Nutzungs-
dauer abzuschreiben (Absetzung für Abnutzung, 
kurz AfA). Das Gesetz sieht für Gebäude fixe Ab-
schreibungssätze vor (etwa 1,5% bei für Wohnzwe-
cken überlassenen Gebäuden; für nach dem 
30.6.2020 angeschaffte oder hergestellte Gebäude 
gilt eine beschleunigte AfA).  

Ist im Bereich der doppelten Buchführung hingegen 
der Teilwert (vereinfacht ausgedrückt der Verkehrs-
wert) des im Betriebsvermögen gehaltenen Gebäu-

des zum Bewertungsstichtag niedriger als der 
Buchwert, so kann – anstelle der jährlich vorgese-
henen Abschreibung – eine Teilwertabschreibung 
vorgenommen werden. 

Entwertung muss offenkundig, erheblich und 
dauernd sein 
Generell gilt:  

Wer eine Abschreibung auf den niedrigeren Teilwert 
durchführen will, hat die Entwertung des Wirt-
schaftsgutes entweder nachzuweisen oder glaub-
haft zu machen. Oftmals wird von der Finanzverwal-
tung ein Liegenschaftsbewertungsgutachten ver-
langt, welches den niedrigeren Teilwert sowie die 
Umstände der Entwertung dokumentiert. Dabei ist 
zu beachten, dass die Teilwertabschreibung nur in 
jenem Wirtschaftsjahr durchgeführt werden kann, in 
dem die Wertminderung eingetreten ist. Die Darle-
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gung des niedrigeren Teilwerts muss sich daher 
auch auf jene Umstände beziehen, aufgrund derer 
die Teilwertabschreibung steuerlich in einem be-
stimmten Wirtschaftsjahr berücksichtigt werden soll. 
Die Entwertung muss nach der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) zudem offenkun-
dig, erheblich und dauernd sein.  

Entscheidung des BFG  
In einem aktuellen Fall ist das BFG zu folgender 
Entscheidung gelangt: Die Steuerpflichtige errichte-
te eine Wohnhausanlage mit mehreren Eigentums-
wohnungen, wobei lediglich zwei davon nicht ver-
kauft werden konnten. Aus diesem Grund wurden 
die beiden Wohnungen vermietet. Aufgrund der 
schlechten Lage der Wohnungen im Neubaukom-
plex (etwa schlechter Lichteinfall aufgrund der Aus-
richtung nach Norden, erhöhte Emissionsbelastung 
durch einen angrenzenden Schornstein, höhere 
Lärmbelästigung aufgrund einer stark befahrenen 
Straße) wurde vom Steuerpflichtigen eine Teil-
wertabschreibung in Höhe von 15% geltend ge-
macht. 

Im Zuge einer Betriebsprüfung wurde die Teilwert-
abschreibung von der Finanz nicht anerkannt. Nach 
Ansicht des Finanzamtes kann eine Wertminderung 
der Wohnungen vor allem nur bei Vorlage eines 
ausführlichen Nachweises wie beispielsweise eines 

Sachverständigengutachtens angenommen werden. 
Das BFG teilte die Ansicht der Finanzverwaltung 
nicht. Vielmehr hat die Steuerpflichtige ausreichend 
glaubhaft gemacht, dass aufgrund der obigen Um-
stände potenzielle Kaufinteressenten von einem 
Erwerb der Wohnungen abgehalten wurden und die 
Wohnungen somit tatsächlich schwerer verkäuflich 
sind und bisher tatsächlich auch nicht verkauft wer-
den konnten. Erforderlich ist zudem lediglich die 
Glaubhaftmachung eines niedrigeren Teilwertes und 
nicht dessen Beweis, etwa durch Vorlage eines 
Sachverständigengutachtens. Die Teilwertabschrei-
bung war nach Ansicht des BFG daher (auch ohne 
Gutachten) anzuerkennen.  

Gegen dieses Erkenntnis wurde von der Finanzver-
waltung eine Amtsrevision eingebracht. Die höchst-
gerichtliche Entscheidung durch den VwGH bleibt 
daher abzuwarten. 

Ob bzw. inwieweit eine Teilwertabschreibung bei 
Immobilien tatsächlich steuerlich anerkannt wird, ist 
jedoch stets anhand der Umstände im Einzelfall zu 
beurteilen.  

Es empfiehlt sich in diesem Zusammenhang jeden-
falls die Umstände und den Zeitpunkt der Wertmin-
derung bereits im Vorfeld ausreichend zu dokumen-
tieren, um nachteilige steuerliche Konsequenzen zu 
vermeiden. Wir beraten Sie dabei gerne.  

 
 

Vorsteuer-Erstattung an ausländische Unternehmer 
 
Die für die Erstattung von inländischen Vorsteu-
ern an ausländische Unternehmer relevante 
Verordnung wurde in einigen Punkten geändert. 
Unter anderem kommt es bei Vorsteuern aus 
Kraftstoffen zu Einschränkungen bei der Vor-
steuer-Erstattung. 
1. Streichung der Möglichkeit der Vorsteuerer-

stattung für Drittlandsunternehmen im Be-
reich Kraftstoffe 

Im Kampf gegen den Tanktourismus und den LKW-
Schwerverkehr aus dem Ausland wird die Möglich-
keit der Erstattung von Vorsteuerbeträgen, die auf 
den Bezug von Kraftstoffen entfallen, für drittländi-
sche Unternehmer ausgeschlossen. Dies ist erst-
mals auf Vorsteuerbeträge anzuwenden, die auf den 
Bezug von Kraftstoffen nach dem 14.1.2021 entfal-
len.  
2. Verkürzte Frist für Vorsteuer-Erstattungsan-

träge eines in Großbritannien ansässigen 
Unternehmers 

Für Warenlieferungen aus bzw. nach dem Vereinig-
ten Königreich, die vor dem 1.1.2021 beginnen, gilt 
das Vereinigte Königreich noch als Gemeinschafts-

gebiet. Allerdings wurde aufgrund des Austritts von 
Großbritannien aus der EU per 31.12.2020 die An-
tragsfrist für Vorsteuer-Erstattungsanträge für im 
Vereinigten Königreich ansässige Unternehmers 
insofern empfindlich verkürzt, als die Antragsfrist 
betreffend Vorsteuern aus 2020 nicht neun Monate 
beträgt, sondern der Antrag bis zum 31.3.2021 ge-
stellt und somit bis 31.3.2021 elektronisch einge-
reicht werden muss.  

Der Erstattungsantrag betreffend Vorsteuern aus 
2021 ist in weiterer Folge wie bei allen Drittstaaten-
Unternehmen generell binnen sechs Monaten nach 
Ablauf des Kalenderjahres zu stellen, in dem der 
Erstattungsanspruch entstanden ist. Der Antrag 
muss bis zum 30.6. des Folgejahres zur Post gege-
ben worden sein. Diese Frist kann nicht verlängert 
werden. 

3. Zustellung von Bescheiden über ein auslän-
disches Ansässigkeitsportal 

Bescheide können im Erstattungsverfahren elektro-
nisch über das in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Unternehmer ansässig ist, eingerichtete elektroni-
sche Portal zugestellt werden. Aufgrund der Ände-
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rung der Verordnung gilt die Zustellung nun mit dem 
Einlangen im elektronischen Portal des Mitgliedstaa-
tes, in dem der Unternehmer ansässig ist, als be-
wirkt.  

Dies ist erstmals auf Vorsteuerbeträge anzuwenden, 
die in das Kalenderjahr 2021 fallen. 

 
 

Neues Homeoffice-Gesetz 
 
Durch die COVID-19-Krise wurde der Trend zum 
Teleworking im Homeoffice verstärkt. Mit dieser 
Veränderung geht auch eine Verschiebung der 
Kosten in die private Sphäre der Arbeitnehmer 
einher. Mit dem Homeoffice-Paket hat der Ge-
setzgeber neue Möglichkeiten geschaffen, Ar-
beitnehmer zu unterstützen. 
1. Homeoffice-Pauschale  
So kann der Unternehmer seinen Arbeitnehmern 
eine Homeoffice-Pauschale ausbezahlen. Das 
Homeoffice-Pauschale beträgt bis zu € 3,- pro Ar-
beitstag, an dem der Arbeitnehmer seine berufliche 
Tätigkeit auf Grund einer mit dem Arbeitgeber ge-
troffenen Vereinbarung ausschließlich in der Woh-
nung ausübt. Das Pauschale steht für höchsten 100 
Tage im Kalenderjahr zu.  

Diese Zuwendung ist steuerfrei. Übersteigt das von 
mehreren Arbeitgebern nicht steuerbar ausgezahlte 
Homeoffice-Pauschale insgesamt den Betrag von  
€ 300 pro Kalenderjahr, stellt der übersteigende Teil 
steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. 

2. Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobi-
liar 

Eine zweite Neuerung für Arbeitnehmer sieht vor, 
dass Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobili-
ar (insbesondere Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuch-
tung) eines in der Wohnung eingerichteten Arbeits-
platzes bis zu insgesamt € 300 (Höchstbetrag pro 
Kalenderjahr) als Werbungskosten abgesetzt wer-
den können. Hierzu muss der Arbeitnehmer zumin-
dest 26 Homeoffice-Tage im Kalenderjahr geleistet 
haben. Übersteigen die Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten insgesamt den Höchstbetrag, kann der 
Überschreitungsbetrag innerhalb des Höchstbetra-
ges jeweils ab dem Folgejahr bis zum Kalenderjahr 
2023 geltend gemacht werden.  

Wird die steuerfreie Zuwendung des Arbeitgebers 
(Homeoffice-Pauschale) nicht voll ausgenutzt – 
bleibt also unter € 3 pro Homeoffice-Tag – kann die 
Differenz vom Arbeitnehmer als Werbungskosten 
geltend gemacht werden. 

Beispiel: 

Die steuerfreie Zuwendung des Arbeitgebers beträgt 
für 100 Tage Homeoffice im Jahr € 1,- pro Tag, d.h. 
€ 100 im Jahr. Die Differenz auf die maximal steuer-
freien € 300, also € 200, kann der Arbeitnehmer als 
Werbungskosten in der Arbeitnehmerveranlagung 
geltend machen.  

Die Begünstigungen für Zuwendungen des Arbeit-
gebers von € 3 pro Homeoffice-Tag gelten für Lohn-
zahlungszeiträume nach dem 31.12.2020.  

Die Berücksichtigung des ergonomischen Mobiliars 
ist rückwirkend mit 2020 anwendbar, der Höchstbei-
trag für 2020 beträgt maximal € 150. Im Jahr 2021 
beträgt er zwar € 300, verringert sich aber um jenen 
Betrag, der 2020 bereits steuerwirksam verbraucht 
wurde.  

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der steuer-
lichen Vorteile ist eine Homeoffice-Vereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.  

Wir unterstützen Sie gerne bei auftretenden Fragen 
auch im Bereich Homeoffice.  

 
 

Erhöhte Obergrenzen für COVID-Hilfen 
 
Die derzeitige COVID-19-Krise trifft die heimi-
sche Wirtschaft – vor allem die Gastronomie – 
mit voller Härte. Die EU-Kommission hat mittler-
weile die Obergrenzen für den Fixkostenzu-
schuss II auf € 1,8 Mio. und den Verlustersatz 
auf € 10 Mio. erhöht. 
1. Fixkostenzuschuss II  
Damit ein Unternehmen den Fixkostenzuschuss 

beantragen kann, muss es tatsächliche Fixkosten 
haben und der Umsatzausfall muss zumindest 30% 
betragen. Der Fixkostenzuschuss richtet sich nach 
dem prozentualen Umsatzausfall (z.B. Umsatzaus-
fall 50% ergibt einen FKZ von 50% der Fixkosten). 
Fixkosten sind Aufwendungen, die nicht reduziert 
werden können und zwangsläufig aufgrund der ope-
rativen inländischen Geschäftstätigkeit des Unter-
nehmens anfallen. Als Fixkosten gelten beispiels-
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weise Geschäftsraummiete, Pacht, Absetzung für 
Abnutzung, Zinsaufwendungen für Kredite und Dar-
lehen und Leasingraten. 

Die bisherige Obergrenze für den Fixkostenzu-
schuss II (800.000) wurde rückwirkend auf € 1,8 
Millionen pro Unternehmen angehoben. Es ist vor-
gesehen, dass die COVID-19 Finanzierungsagentur 
des Bundes GmbH (COFAG) unter Einbindung der 
Finanzverwaltung die Anpassung der bisher gestell-
ten Anträge auf die erhöhte Grenze vornimmt. Für 
noch nicht ausbezahlte Anträge soll die Auszahlung 
der ersten Tranche bereits in angepasster Höhe 
erfolgen, für bereits ausbezahlte Anträge kann eine 
Nachzahlung auf die erste Tranche erfolgen. 

2. Verlustersatz  
Der Verlustersatz ist ein steuerfreier Zuschuss, der 
einen Teil der Verluste in den gewählten Betrach-
tungszeiträumen kompensieren soll. Es können 
Zuschüsse für bis zu zehn Betrachtungszeiträume 
im Zeitraum 16.9.2020 bis 30.6.2021 gewährt wer-

den. Voraussetzung ist ein Umsatzausfall von min-
destens 30% gegenüber den entsprechenden Ver-
gleichszeiträumen im Jahr 2019. 

Als Verlust gilt die Differenz zwischen den Erträgen 
und den höheren Aufwendungen des Unterneh-
mens, jeweils bezogen auf die antragsgegenständli-
chen Betrachtungszeiträume. Der Ersatz beträgt 
70% des ermittelten Verlustes, bei Klein- und Klein-
stunternehmen 90%. Der Verlust ist durch scha-
densmindernde Maßnahmen zu verringern, soweit 
möglich. Die Obergrenze für den Verlustersatz von 
bisher € 3 Millionen wird auf € 10 Millionen erhöht. 
Es ist vorgesehen, dass die COFAG unter Einbin-
dung der Finanzverwaltung die Anpassung der bis-
her gestellten Anträge auf die erhöhte Grenze vor-
nimmt. 
Es kann zwischen Verlustersatz und FKZ 800.000 
gewählt werden. Für denselben Zeitraum können 
nicht beide Varianten bezogen werden. Wir unter-
stützen Sie gerne bei der Entscheidung, welche 
COVID-19 Beihilfen für Sie am vorteilhaftesten sind. 

 
 

Verlustersatz in der Landwirtschaft 
 
Bestimmte landwirtschaftliche Bereiche sind 
von der Schließung der Gastronomie und Hotel-
lerie besonders betroffen. Für sie gibt es einen 
Verlustersatz in Form eines nicht rückzahlbaren 
Zuschusses, der seit 15.2.2021 bzw. 8.3.2021 bis 
spätestens 15.6.2021 bei der AMA beantragt 
werden kann. 
Antragsberechtigt sind landwirtschaftliche Betriebs-
zweige, die im Betrachtungszeitraum Oktober 2020 
bis März 2021 einen entsprechenden Einnahmen-
verlust erlitten haben, wobei die Antragstellung für 
die Betriebszweige Wein, Schweinemast und 
Zuchtsauenhaltung sowie Speise- und Saatkartof-
felerzeugung nunmehr möglich ist. Eine Förderung 
für den Betriebszweig Eiererzeugung – Bodenhal-
tung ist in Vorbereitung.  

Der Verlustersatz für indirekt Betroffene in der 
Landwirtschaft beruht auf folgenden Grundsät-
zen: 

 Den Verlustersatz können landwirtschaftliche 
Betriebszweige beantragen, die im Betrach-
tungszeitraum von Oktober 2020 bis März 2021 
einen entsprechenden Verlust erlitten haben. 
Als Vergleichszeitraum dienen die gleichen Mo-
nate des Vorjahres. 

 Die Verlustermittlung erfolgt auf pauschale Wei-
se auf Grundlage von Daten der Bundesanstalt 
für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen. 

 Die Förderobergrenze liegt bei € 100.000 für 
jeden Betriebszweig. 

 Damit die Betriebssparte für den Verlustersatz 
in Frage kommt, müssen die spartenbezogene 
Deckungsbeitragsberechnung von 2020/2021 
(Oktober bis März) eine Differenz von mind. 
30% und mehr gegenüber der spartenbezoge-
nen Deckungsbeitragsberechnung 2019/2020 
ergeben und die Vollkostenrechnung der Sparte 
für das Jahr 2020/2021 einen absoluten Verlust 
ergeben. 

 Im Betriebszweig Wein muss der Jahresumsatz 
(Zeitraum 1.8.2020 bis 31.7.2021) um mindes-
tens 40% zurückgegangen sein. Die Berech-
nung des Verlustes pro Betrieb basiert auf ei-
nem Vergleich der Absatzmengen in den Be-
standsmeldungen (BSM) 2019 und 2021 und er-
folgt ohne Vorlage von Belegen wie etwa Rech-
nungen oder Lieferscheinen. Für die Antragstel-
lung müssen im Vorfeld die voraussichtlichen 
Verkäufe in der Bestandsmeldung 2021 für 
„Fassweinverkäufe in Österreich“ und für „Fla-
schenverkauf“ und der Gesamtlagerbestand 
(„Summe neuer Bestand“) für 2021geschätzt 
werden. 

 Für den Betriebszweig Speisekartoffel und 
Saatkartoffel ist als Grundlage der Berechnung 
die beantragte Fläche „Speisekartoffel“ und 
„Saatkartoffel“ laut Mehrfachantrag 2020 heran-
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zuziehen. Die Berechnung der Förderhöhe hat 
pauschal wie oben beschrieben zu erfolgen. 

 Für den Betriebszweig Bodenhaltung Legehen-
nen ist geplant, dass der Antragsteller im Zeit-
raum Februar/März 2021 Legehennen einge-
stallt haben muss. Eine frühzeitige Ausstallung

wird akzeptiert. Die Basis für die Berechnung 
pro Betrieb stellt das amtliche Legehennenre-
gister der Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV) 
dar. Verlustersatzfähig ist die maximal erlaubte 
Tierzahl/ Stall, bzw. wenn weniger Tiere einge-
stallt sind, die tatsächliche Tierzahl.  

 
 

Schließfächer künftig im Kontenregister 
 
Mit einer Novelle wurde das Kontenregister ins-
besondere um Schließfächer von Kreditinstitu-
ten und gewerblichen Schließfachanbietern er-
weitert. 
Im Zuge der Steuerreform wurde im Jahr 2016 ein 
zentrales Kontenregister, das vom Bundesministeri-
um für Finanzen geführt wird und bestimmte Daten 
über inländische Bankkonten einer Person im Einla-
gengeschäft, Girogeschäft und im Bauspargeschäft 
sowie über Depots enthält, eingeführt.  

Unter bestimmten Voraussetzungen haben etwa 
auch die Abgabenbehörden die Möglichkeit, Konten-
registerabfragen durchzuführen und Kontenein-
schau zu nehmen. Damit soll vor allem ein Beitrag 
zur Gleichmäßigkeit der Besteuerung, zur Steuerge-
rechtigkeit und zur Bekämpfung von Steuerbetrug 
und Abgabenhinterziehung geleistet werden. 

Welche Daten sind im Kontenregister enthalten? 
Im zentralen Kontenregister sind die Girokonten, 
Bausparkonten, Kredit- und Zahlungskonten, Spar-
bücher und Wertpapier-Depots sowie – seit 2021 
neu – auch Schließfächer aller Unternehmen und 
aller Privatpersonen bei einem in Österreich tätigen 
Kredit- oder Finanzinstitut aufgelistet. Als Schließfä-
cher gelten dabei Schließfächer, die hohen Sicher-
heitsstandards durch Zugangsbeschränkungen 
unterliegen und zum Zweck der Verwahrung von 
Wertgegenständen auf unbefristete Zeit oder für die 
Dauer von mindestens einer Woche auf der Grund-
lage von Verträgen oder Nutzungsvereinbarungen 
von Kreditinstituten und gewerblichen Schließfach-
anbietern vermietet werden. 

Dabei sind nur Informationen über äußere Kontoda-
ten, wie etwa die Konto- bzw. Depotnummer und die 
Bezeichnung des Kontos (Giro-, Einlagen-, Depot- 
oder Bausparkonto), der Tag der Eröffnung und der 
Auflösung, bei Schließfächern der Beginn und die 
Dauer des Mietzeitraums oder der Kontoinhaber 
ersichtlich.  

Nicht enthalten sind Kontostände und Bewegungen 
auf dem Konto selbst. Diese sind erst bei einer rich-
terlich genehmigten Konteneinschau etwa im Zuge 
von gerichtlichen Strafverfahren, von Finanzstrafver-
fahren sowie von einem abgabenrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren ersichtlich. 

Wer darf das Kontenregister einsehen? 
Von der Konteneinschau zu unterscheiden ist die 
Einsichtnahme in das Kontenregister. Dieses kön-
nen – neben Staatsanwaltschaften und Strafgerich-
ten – etwa die Finanzstraf- und Abgabenbehörden 
sowie das Bundesfinanzgericht abfragen und einse-
hen. Über jede erfolgte Einsichtnahme durch die 
Abgabenbehörden in das Kontenregister wird der 
Abgefragte über FinanzOnline informiert (nicht je-
doch bei Abfragen durch Finanzstrafbehörden, 
Staatsanwaltschaften, Strafgerichte etc.). 

Um zu überprüfen, welche Daten im Kontenregister 
gespeichert sind, empfiehlt es sich, über Ihren per-
sönlichen FinanzOnline-Zugang eine Abfrage im 
Kontenregister vorzunehmen. Sollten die dort er-
sichtlichen Daten nicht korrekt sein, sollte eine Be-
arbeitung oder Änderung der Daten, welche nur 
mittelbar über die konten- bzw. depotführende Bank 
erfolgen kann, veranlasst werden. Bei Fragen dazu 
unterstützen wir Sie gerne. 

 
 

Lockdown-Umsatzersatz II 
 
Der Lockdown-Umsatzersatz II richtet sich an 
Unternehmen, die zwar aufgrund der Lockdowns 
im November und Dezember nicht schließen 
mussten, aber dennoch indirekt erheblich von 
den Lockdowns betroffen waren. 
Beantragen kann ihn jedes Unternehmen, das: 

 im November 2019 oder Dezember 2019 min-
destens 50% seiner Umsätze mit Unternehmen 
erzielte, die bei unveränderter Tätigkeit im No-
vember 2020 oder Dezember 2020 direkt vom 
Lockdown betroffen waren und  
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 während eines Zeitraums im November 2020 
oder Dezember tätig ist, um Umsätze mit direkt 
(vom Lockdown) betroffenen Unternehmen zu 
erzielen und  

 im November 2020 oder Dezember 2020 mehr 
als 40% Umsatzausfall im Vergleich zum No-
vember 2019 oder Dezember 2019 erlitten hat.  

Beispiel: 

Ein Lebensmittelgroßhändler beliefert sowohl den 
im Lockdown nicht geschlossenen (und daher nicht 
vom Lockdown direkt betroffenen) Lebensmittelein-
zelhandel, als auch im Lockdown geschlossene 
(und daher direkt vom Lockdown betroffene) Gast-
ronomiebetriebe. Die mit dem Lebensmitteleinzel-
handel erzielten Umsätze sind beim Lockdown-
Umsatzersatz II keine begünstigten Umsätze. Für 
sie wird kein Lockdown-Umsatzersatz II gewährt. 
Die Tätigkeiten, die der Umsatzerzielung mit Gast-
ronomiebetrieben (vom Lockdown direkt betroffene 
Unternehmen) dienen bzw. die (entfallenen) Umsät-
ze mit Gastronomiebetrieben, sind begünstigte Um-
sätze und werden beim Lockdown-Umsatzersatz II 
bei Erfüllen der allgemeinen Voraussetzungen (an-
teilig) ersetzt. 

€ 1.500 Mindesthöhe  
Die Höhe der Ersatzrate der begünstigten Umsätze 

ist beim Lockdown-Umsatzersatz II abhängig von 
der Branchenkategorisierung und den in Anhang 2 
zur VO Lockdown-Umsatzersatz II angegebenen 
Prozentsätzen für die einzelnen Branchen. Die Min-
desthöhe des Lockdown-Umsatzersatzes II beträgt 
€ 1.500. Die Beantragung für den Lockdown-
Umsatzersatz II für indirekt erheblich betroffene 
Unternehmen ist seit dem 16.2.2021 über Finanz-
Online möglich. Der Lockdown-Umsatzersatz II 
kann bis 30.6.2021 beantragt werden. 

Fixkostenzuschuss 800.000 und Verlustersatz 
Ein Lockdown-Umsatzersatz II darf nur für Zeiträu-
me gewährt werden, in denen der Antragsteller 

 weder einen Fixkostenzuschuss 800.000,  

 noch einen Verlustersatz in Anspruch nimmt.  

Falls eine Antragstellung für einen FKZ 800.000 
oder einen Verlustersatz für Betrachtungszeiträume, 
für die auch ein Lockdown-Umsatzersatz II zusteht, 
erfolgte, kann dennoch ein Lockdown-Umsatzersatz 
II beantragt werden, sofern sich der Antragsteller 
verpflichtet, den FKZ 800.000 oder den Verluster-
satz für die betroffenen Betrachtungszeiträume an-
teilig an die COFAG zurückzuzahlen. 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Wahl der richti-
gen Beihilfe für Ihr Unternehmen. 

 
 

Frist zur Antragstellung des Ausfallsbonus 
 
Seit 16. Februar können Unternehmen, die min-
destens 40% Umsatzausfall pro Monat erlitten 
haben, den Ausfallsbonus in der Höhe von 15% 
des entgangenen Umsatzes beantragen. Die 
Beantragungsfrist endet an 15. des Drittfolge-
monats. 
Seit 16. Februar können Unternehmen, die mindes-
tens 40% Umsatzausfall im Vergleich zum Vorjah-
resumsatz (Jan., Feb. 2020), bzw. Vergleichsmonat 
aus 2019 haben, über FinanzOnline den Ausfalls-
bonus beantragen. Dies gilt auch unabhängig von 
einem etwaigen Betretungsverbot. 

Der Ausfallsbonus beträgt 15% des entgangenen

Umsatzes des Betrachtungszeitraumes. Details 
finden Sie unter „Ausfallsbonus“ (Klienten-Info 3/21). 

Es ist zu beachten, dass die Frist zur Beantragung 
längstens am 15. Des drittfolgenden Kalendermo-
nats (z.B. für Jänner, der 15.4., für Februar, der 15. 
5. usw.) und für die Monate November 2020 und 
Dezember 2020, am 15.4.2021 endet. 

Die Antragstellung kann, muss aber nicht durch 
einen Steuerberater erfolgen. Da die Berechnung in 
vielen Fällen aufwendig sein kann, stehen wir bei 
der Antragstellung gerne zur Verfügung und ersu-
chen Sie, diesfalls rechtzeitig mit uns Kontakt auf-
zunehmen. 
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